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Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 14.11.2023  

„Wie oft hat die Strafvollstreckungsbehörde in den letzten Jahren von § 456a 
StPO Gebraucht gemacht?“ 

Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag).  
 
A. Problem 
 
Die Fraktion der CDU hat für die Fragestunde der Bürgerschaft (Landtag) folgende 
Anfrage an den Senat gestellt: 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Wie viele Rückführungen haben gemäß § 456a StPO in der Zeit von 2019 bis 
heute (Stichtag 01.10.2023) aus der JVA Bremen stattgefunden? 

2. Wie viele ausreisepflichtige Personen haben in dem gleichen Zeitraum in der 
Justizvollzugsanstalt Bremens eingesessen? 

3. Welche Gründe sprechen aus Sicht des Senats gegen die Realisierung von § 
456a StPO nachdem von der (weiteren) Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
abgesehen werden kann, um den Vollzug der ausländerrechtlichen 
Maßnahme zu ermöglichen? 

 
B. Lösung 
 
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 
 
Zu Frage 1: 

Seit 2019 haben insgesamt 67 Rückführungen aus der JVA Bremen unter 
Anwendung des § 456a StPO stattgefunden.  
 
 
Zu Frage 2:  

Nach derzeitigem Stand sind 47 Personen, die sich in der Zuständigkeit der Bremer 
Ausländerbehörden befinden und in der JVA Bremen inhaftiert sind, ausreisepflichtig. 
Seit 2019 befanden sich insgesamt 220 ausreisepflichtige Personen, die der 
bremischen Zuständigkeit unterlagen, in der JVA Bremen. 
 
  



 

 

Zu Frage 3: 

Die Anwendung der Vorschrift des § 456a StPO, welche der Staatsanwaltschaft ein 
Absehen von der weiteren Vollstreckung einer Freiheitsstrafe in Fällen der 
Auslieferung oder Ausweisung ausländischer Verurteilter ermöglicht, wird durch eine 
Allgemeine Verfügung des Senators für Justiz und Verfassung vom 25.09.1992 
inhaltlich konkretisiert. Diese ermöglicht der Staatsanwaltschaft in aufenthaltsrechtlich 
geeigneten Fällen in weitem Umfang und zum frühest vertretbaren Zeitpunkt von der 
Norm Gebrauch zu machen. Ausnahmen von diesem vom Gesetzgeber gewünschten 
Ziel sind im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zu prüfen. Solche können 
beispielsweise begründet sein, wenn Zweifel an der Dauerhaftigkeit der 
Aufenthaltsbeendigung bestehen.  
 
 
C. Alternativen 
 
Keine  
 
 
D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen 
Auswirkungen. Genderspezifische Auswirkungen ergeben sich nicht. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Die Vorlage ist mit der Senatorin für Justiz und Verfassung abgestimmt. 
 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Die Antwort ist nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung - auch über das zentrale 
elektronische Informationsregister – geeignet. 
 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage des Senators für Inneres und Sport vom 
13.11.2023 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der CDU in der 
Fragestunde des Landtags zu. 


